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Wichtige Änderungen  
für Kleinunternehmer

Z U M  N E U E N  J A H R  W U R D E  D I E  K L E I N U N T E R N E H M E R G R E N Z E  A U F 

2 5 . 0 0 0  E U R O  A N G E H O B E N .  DAS  I ST  N I C H T  DAS  E I N Z I G E ,  WAS  S I C H 

F Ü R  K L E I N U N T E R N E H M E R  G E Ä N D E RT  H AT.

Text:  Kirsten Freund —

Auf Kleinunternehmerinnen und Kleinun-
ternehmer kommen ab diesem Jahr einige 
Änderungen zu. Ihre Umsätze sind jetzt 

steuerfrei, wenn der Gesamtumsatz im vorangegange-
nen Kalenderjahr 25.000 Euro nicht überschritten hat 
(statt bisher 22.000 Euro) und im laufenden Jahr 100.000 
Euro (bisher: voraussichtlich 50.000 Euro) nicht über-
schreitet. Bei den neuen Grenzbeträgen 
handelt es sich um Netto-Grenzen, zuletzt 
waren dies Brutto-Grenzen. Geregelt ist das 
im Jahressteuergesetz 2024. »Eine für die 
Rechnungsstellung wichtige Änderung ist, 
dass Umsätze von Kleinunternehmerinnen 
und Kleinunternehmern nun steuerfrei sind. 
Bisher wurde die Umsatzsteuer von ihnen 
nicht erhoben«, berichtet dhpg-Steuer-
berater Gert Klöttschen aus Euskirchen. 
Deshalb müssen Kleinunternehmer ab so-
fort bei ihren Ausgangsrechnungen auf die 
Steuerfreiheit nach § 19 UStG hinweisen. 
Zum Beispiel mit diesem oder einem ähnlich 
formulierten Satz: »Für die Lieferung/sonstige Leistung 
gilt die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer.« 

Eine andere zentrale Neuerung ist, dass die Grenze für 
das laufende Jahr als Freigrenze ausgestaltet wird. »Das 
heißt, mit Überschreiten der 100.000 Euro entfällt die 
Kleinunternehmerregelung unterjährig«, erklärt Klött-
schen. Damit braucht es jetzt zwar keine Prognose der im 
laufenden Jahr erwarteten Umsätze mehr, aber  Betroffene 
müssen nun  viel vorsichtiger  mit der Kleinunternehmer-
regelung umgehen. »Früher waren sie ein Jahr safe, jetzt 

kann das mitten im Jahr zuschlagen«, betont der Experte 
für nationales und internationales Umsatzsteuerrecht.  

»Kleinunternehmer müssen also die Entwicklung des 
Umsatzes des laufenden Jahres proaktiv im Auge behal-
ten. Die bisherige Regelung erforderte lediglich eine 
objektive Prognose des Umsatzes zu Beginn des Jahres. 

Ließ diese Prognose die Kleinunterneh-
merregelung zu, so war das tatsächliche 
Überschreiten der Grenze für die Besteu-
erung des laufenden Kalenderjahres ohne 
Bedeutung; dies ist nun nicht mehr so«, 
betont Klöttschen. Mit Überschreiten der 
Grenze ist man dann kein Kleinunterneh-
mer mehr und muss unter anderem auf sei-
nen Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen, 
kann die Vorsteuer aus Einkäufen geltend 
machen und muss Umsatzsteuer-Voran-
meldungen abgeben. Der Deutsche Steu-
erberaterverband (DStV) erwartet noch 
eine Stellungnahme durch den Bund und 

die Länder, ab wann nach Überschreitung des Grenz-
wertes erstmalig eine Umsatzsteuer-Voranmeldung 
abgegeben werden muss.

M Ö G L I C H E R  H A N D L U N G S B E D A R F
Steuerberater Gert Klöttschen rät Kleinunterneh-
merinnen und Kleinunternehmern, Angebote jetzt so 
zu erstellen, dass eine spätere Fakturierung der Um-
satzsteuer möglich ist und nicht zulasten der Marge 
geht. »Das heißt Vorsicht bei der Vereinbarung von 
Festpreisen.« 

Gert Klöttschen, Steuerberater 
bei der dhpg in Euskirchen, rät 
Kleinunternehmern zu Vorsicht 
bei der Vereinbarung von 
Festpreisen.
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Man kann auch auf die Kleinunternehmerregelung ver-
zichten und zur Regelbesteuerung wechseln. Dies ist 
neuerdings aber nur noch bis zum letzten Tag des Monats 
Februar des zweiten Kalenderjahres möglich, das auf den 
Besteuerungszeitraum folgt. An diese Entscheidung ist 
man dann wie bisher fünf Kalenderjahre gebunden. 

H I N T E R G R U N D  Z U R  N E U R E G E L U N G
»Die Neuregelung dient dem Zweck, die Regelungen 
zu den Kleinunternehmern und Kleinunternehmerin-
nen in der EU zu harmonisieren und erstmalig deren 
grenzüberschreitende Anwendung zu ermöglichen. 
Denn bisher musste zum Beispiel ein deutscher Klein-
unternehmer Umsätze in anderen EU-Mitgliedstaaten 
versteuern, egal wie hoch diese waren«, erklärt Gert 
Klöttschen. In Zukunft kann die Kleinunternehmer-
regelung unter bestimmten Voraussetzungen also 
auch für Umsätze innerhalb der EU angewendet wer-

K R I T I K

Kleinunternehmer dürfen keine Umsatz-
steuer in Rechnung stellen und haben 
keinen Vorsteuerabzug. Viele Gründerin-
nen und Gründer nutzen die Regelung in 
der Anfangszeit, manche Selbstständige 
bleiben aber ihr Berufsleben lang be-
wusst unter der Steuerfreigrenze. Der 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks hatte sich unter anderem aus die-
sem Grund gegen die Anhebung der 
Kleinunternehmergrenze auf 25.000 Eu-
ro ausgesprochen, »da bereits die bis-
herige Kleinunternehmergrenze zu un-
fairem Wettbewerb durch Soloselbst-
ständige in einigen Gewerken geführt 
hat, insbesondere im Friseurhandwerk«.
 Die Friseurbranche ärgert sich seit 
Jahren über Wettbewerbsvorteile von 
Kleinunternehmern. Jeder dritte bis 
vierte Salon führt laut dem Zentralver-
band des Friseurhandwerks keine Um-
satzsteuer ab, kann so niedrigere Preise 
anbieten. Außerdem bilden Kleinunter-
nehmer nicht aus. Ähnlich sieht es in Ge-
werken aus, die im haushaltsnahen Bau-
bereich tätig sind und die Materialien 
vom Auftraggeber gestellt bekommen. 

Kleinunternehmer müssen 
neuerdings bei  ihren Aus
gangsrechnungen auf die 
Steuerfreiheit nach § 19 UStG 
hinweisen.

den. »Dafür wird auf Antrag eine Kleinunternehmer-
Identifikationsnummer erteilt«, berichtet der DStV. 
»Damit einher geht jedoch die bürokratische Pflicht, 
quartalsweise Umsatzmeldungen abzugeben.«

E R E C H N U N G E N  E M P F A N G E N
Neu ist seit 1. Januar auch, dass Kleinunternehmer wie 
alle anderen Unternehmen E-Rechnungen im B2B-
Bereich empfangen müssen. Allerdings müssen sie 
nicht, wie zunächst angenommen, auch E-Rechnungen 
verschicken. Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wur-
den Vereinfachungen für Rechnungen von Kleinun-
ternehmern geregelt (§ 34a UStDV). Unter anderem 
entfällt hierdurch für Kleinunternehmer die Pflicht 
zur E-Rechnung. Sie dürfen also weiterhin eine »sons-
tige Rechnung« (neue Sprachregelung für Rechnun-
gen auf Papier, als PDF, Word, Excel etc.) ausstellen.   
handwerksblatt.de/erechnung


